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 Veröffentlicht am 26.06.2002

Norm

StGB §21

StGB §107 Abs2

Rechtssatz

Eine gefährliche Drohung mit dem Tod, die beim Opfer die Besorgnis auslöst, es könnte tatsächlich getötet werden, ist

eine Tat mit schweren Folgen und somit als Prognosetat im Sinn des § 21 StGB geeignet.
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Auch; Beisatz: Hier: Bedrohung von Familienangehörigen. (T1)
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